
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 407 UGB Spediteur, Anwendung
des 3. Abschnitts

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

1. (1)Spediteur ist, wer es übernimmt, Güterversendungen durch Frachtführer oder durch Verfrachter von

Seeschiffen für Rechnung eines anderen (des Versenders) in eigenem Namen zu besorgen.

2. (2)Auf die Rechte und Pflichten des Spediteurs finden, soweit dieser Abschnitt keine Vorschriften enthält, die für

den Kommissionär geltenden Vorschriften, insbesondere die Vorschriften der §§ 388 bis 390 über die

Empfangnahme, die Aufbewahrung und die Versicherung des Gutes, Anwendung.
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